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Vorwort

Jedes Mitglied eines Aufsichtsorgans muss die Mindestkenntnisse und -fä-
higkeiten besitzen oder sich aneignen, die es braucht, um alle normaler-
weise anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen
und sachgerecht beurteilen zu können – das verlangt der Bundesgerichts-
hof. Das gilt ohne Einschränkung auch für jedes öffentliche Unternehmen,
an dem Bund, Länder, Kreise, Städte oder Gemeinden beteiligt sind.

Die notwendigen Grundlagen, die für die Mitglieder von Aufsichtsor-
gangen aller Formen von öffentlichen Unternehmen, wie z. B. GmbH, Ak-
tiengesellschaft, Kommunalunternehmen oder Eigenbetrieb, relevant sind,
werden aus der Sicht des Aufsichtsratsmitglieds dargestellt.

Vorrangig geht es darum, das Zusammenwirken der zahlreichen Ein-
zelregelungen in Gesetzen, Satzungen, Gesellschaftsverträgen, Geschäfts-
ordnungen und Verwaltungsanweisungen, kompakt und lesbar darzustel-
len. Dafür bieten der Public Corporate Governance Kodex des Bundes
und der Fragenkatalog nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zur Prüfung
öffentlicher Unternehmen ein gutes Gerüst. Die Gliederung folgt der An-
wendung in der Praxis: Gegenstand, Organisation und Leitlinie für die
Überwachung in Teil A und Schwerpunkte der vier Aufsichtsratssitzungen
während des Geschäftsjahres in Teil B.

Das Zusammenwirken der Grundlagen wird für die GmbH und den
kommunalen Eigenbetrieb als die am häufigsten gewählten Formen öf-
fentlicher Unternehmen in der Praxis anhand von Mustergesellschaftsver-
trag und -geschäftsordnungen des Bundes bzw. der Musterbetriebssatzung
für Kommunen in Nordrhein-Westfalen veranschaulicht. Entsprechende
Hinweise ermöglichen die Übertragung der dargestellten Muster und
Grundlagen auf jede andere Rechtsform, wie z. B. das Kommunalunter-
nehmen, und auf das jeweils einzelne öffentliche Unternehmen.

Leitfragen geben die Orientierung für das schnelle Auffinden der maß-
geblichen Themen.

Beispiele aus Geschäftsberichten von öffentlichen Unternehmen zeigen
die praktische Umsetzung.

Der Aufsichtsrat muss mit den anderen Organen des Unternehmens
zusammenarbeiten. Deshalb ist das Buch auch von Interesse für Mitarbei-
ter der Beteiligungsverwaltungen und des Kämmerers, die die Rechte der
öffentlichen Gebietskörperschaft als Anteilseigner wahrnehmen, für Ab-
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Vorwort

geordnete und Mitglieder von Kommunalvertretungen, die (Kont-
roll-)rechte auf der Seite des Anteilseigner wahrnehmen sowie für Mitglie-
der der Geschäftsleitung der öffentlichen Unternehmen und nicht zuletzt
Studierende von Hochschulen insbesondere im Fach öffentliches Wirt-
schaftsrecht. Die zweite Auflage behält die bewährte Darstellung in aktu-
alisierter Form bei; berücksichtigt sind insbesondere auch die Änderungen
durch das Abschlussprüferreformgesetz, das am 17. Mai 2016 im Bundes-
gesetzblatt verkündet wurde und am 17. Juni in Kraft getreten ist.

Falkensee, im Juni 2016 Robert F. Heller
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Teil A. Grundlagen für die Überwachung

Kapitel 1. Gegenstand der Überwachung: Öffentliche Unter-
nehmen

I. Öffentliche Unternehmen und Beteiligungen
Seite

– Zählen Eigenbetriebe auch zu den öffentlichen Unternehmen?. . 1
– Was sind öffentliche Beteiligungen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
– Welche Gesetze gelten für öffentliche Unternehmen unabhängig

davon, ob der Bund, ein Land oder eine Kommune Anteils-
eigner ist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

– Welche Rechtsgrundlagen gelten für öffentliche Unternehmen
in Abhängigkeit davon, ob Anteilseigner der Bund, ein Land
oder eine Kommune ist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Gibt es Gesetze, die nur für ein bestimmtes öffentliches Unter-
nehmen erlassen werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Warum muss das Aufsichtsratsmitglied den PCGK kennen, ver-
stehen und anwenden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

– Gibt es öffentliche Unternehmen, für die der PCGK nicht gilt? . 6
– Was ist der wesentliche Inhalt und das Ziel des PCGK? . . . . . . 7
– Sollte das Aufsichtsratsmitglied sich mit den Beteiligungs-

hinweisen befassen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
– Sind die IDW-Prüfungsstandards für das Aufsichtsratsmitglied

relevant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
– Welche Informationen kann das Aufsichtsratsmitglied dem

Beteiligungsbericht des Bundes, der Länder oder einer Kom-
mune entnehmen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

– Worin unterscheidet sich der Geschäftsbericht vom Beteiligungs-
bericht? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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II. Rechtsformen und Organe öffentlicher Unternehmen
– Warum gibt es in der Regel keine öffentliche Unternehmen in

der Rechtsform einer Personengesellschaft? . . . . . . . . . . . . . . . 15
– Welche Organe hat ein öffentliches Unternehmen grundsätz-

lich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
– Bestimmt die Rechtsform die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder? . 15
– Führt die Gemeinnützigkeit von Unternehmen zu gesellschafts-

rechtlichen Besonderheiten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
– Können dem Aufsichtsrat einer AG Maßnahmen der Geschäfts-

führung übertragen werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
– Kann der Geschäftsführer einer GmbH durch die Gesellschafter

angewiesen werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
– Ist der Aufsichtsrat einer GmbH nur in den Fällen zuständig,

die ihm durch den Gesellschaftsvertrag oder das Gesetz zuge-
wiesen werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

– Wer überwacht die Geschäftsführung, wenn es keinen Aufsichts-
rat gibt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– Gibt es GmbHs, bei denen immer ein Aufsichtsrat zu bilden
ist? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– Wo sind die Vorschriften des AktG genannt, die entsprechend
für die GmbH anzuwenden sind? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

– Gibt es einen Muster-Gesellschaftsvertrag für öffentliche Unter-
nehmen in der Rechtsform einer GmbH? . . . . . . . . . . . . . . . . 21

– Welche Rechtsgrundlagen gelten für eine Anstalt öffentlichen
Rechts bzw. ein Kommunalunternehmen? . . . . . . . . . . . . . . . . 22

– Welche Organe haben AöR bzw. Kommunalunternehmen? . . . . 23
– Was bedeutet Gewährträgerschaft der Gemeinde bei Kommu-

nalunternehmen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– Kann ein Kommunalunternehmen Beamte beschäftigen?. . . . . . 25
– Welche Rechtsgrundlagen gelten für den Zweckverband? . . . . . 25
– Welche Organe hat ein Zweckverband? . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
– Warum haben Stiftungen keine Anteilseigner? . . . . . . . . . . . . . 25
– Was sind örtliche bzw. kommunale Stiftungen? . . . . . . . . . . . . 26
– Unterscheidet sich der Eigenbetrieb auf kommunaler Ebene

vom Sondervermögen auf Landesebene? . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
– Welche Rechtsgrundlagen gelten für einen Eigenbetrieb?. . . . . . 28
– Welche Aufgaben hat die Betriebsleitung eines Eigenbetriebs? . . 28
– Wer gehört dem Betriebsausschuss an? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
– Gibt es bei Eigenbetrieben ein besonderes Überwachungsorgan? 31
– Welche Aufgabe hat der Bürgermeister in Bezug auf den Eigen-

betrieb? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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– Welche Aufgabe hat der Kämmerer in Bezug auf den Eigenbe-
trieb? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

– Was unterscheidet den Regiebetrieb vom Eigenbetrieb?. . . . . . . 32
– Was unterscheidet das Sondervermögen vom Eigenbetrieb? . . . . 32
– Was bedeutet „Teilrechtsfähigkeit“ eines Sondervermögens? . . . 33

Kapitel 2. Organisation der Überwachung: Der Aufsichtsrat und
seine Mitglieder

I. Bestellung und Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern
– Aus wie vielen Mitgliedern besteht der Aufsichtsrat und was

hat es mit den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat auf
sich? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

– Was ist der Unterschied zwischen entsandten und gewählten
Mitgliedern des Aufsichtsrats? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

– Wie lange ist die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds? . . . . . . . 35
– Kann sich das Aufsichtsratsmitglied vertreten lassen? . . . . . . . . 36
– Muss das Aufsichtsratsmitglied Jurist, Wirtschaftsprüfer oder

Steuerberater sein? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
– Kann ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung in den Auf-

sichtsrat wechseln? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
– Was ist wenn durch berufliche Beanspruchung die Zeit für die

Wahrnehmung von Sitzungen des Aufsichtsrats fehlt?. . . . . . . . 38
– Was sind Berufungsrichtlinien?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
– Müssen Angehörige des öffentlichen Dienstes, die als Aufsichts-

ratsmitglied berufen werden, andere Voraussetzungen erfüllen? . 41
– Kommen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat in einen Inte-

ressenkonflikt, wenn sie sich an Streiks beteiligen?. . . . . . . . . . 43
– Wann endet das Aufsichtsratsmandat? Was ist der Unterschied

zwischen Niederlegung und Abberufung? . . . . . . . . . . . . . . . . 43
– Wie kann der Aufsichtsrat feststellen, dass er effizient seine Auf-

gaben erfüllt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

II. Rechte des Aufsichtsrats und seiner Mitglieder
– Kann jedes Aufsichtsratsmitglied Berichte von der Geschäftsfüh-

rung zu allen Themen anfordern?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
– Inwieweit kann das Aufsichtsratsmitglied in die Akten des Un-

ternehmens Einsicht nehmen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
– Darf der Aufsichtsrat im Rahmen seines Prüfungsrechts Beschäf-

tigte des Unternehmens befragen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
– Kann auch das einzelne Aufsichtsratsmitglied verlangen, dass

der Aufsichtsrat zu einer Sitzung zusammenkommt? . . . . . . . . 47
– Wie wird die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied vergütet?. . . . . 48
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– Muss auf die erhaltene Vergütung vom Aufsichtsratsmitglied
(Umsatz-) Steuer bezahlt werden?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

– Kann das Unternehmen einem Aufsichtsratsmitglied einen
Kredit gewähren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

III. Pflichten des Aufsichtsratsmitglieds
– Woran kann sich das Aufsichtsratsmitglied orientieren, wenn es

um den Inhalt der Überwachungspflicht geht? . . . . . . . . . . . . . 51
– Was muss das Aufsichtsratsmitglied tun, wenn bei der Überwa-

chung Anhaltspunkte vorliegen, die auf eine Pflichtverletzung
der Geschäftsführung hindeuten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

– Gibt es besondere Überwachungspflichten, wenn das Unterneh-
men in einer krisenhaften Situation ist?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

– Was verlangt die Einhaltung der Sorgfaltspflicht?. . . . . . . . . . . 54
– In welchen Fällen kann die sehr allgemeine Treuepflicht verletzt

sein? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
– Unterliegt man auch außerhalb der Tätigkeit im Aufsichtsrat

als Aufsichtsratsmitglied der Treuepflicht?. . . . . . . . . . . . . . . . 55
– Woraus ergibt sich die Pflicht, gegenüber dem Anteilseigner zu

berichten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
– Muss das Aufsichtsratsmitglied in Ausschüssen von Bundestag

bzw. Landtagen berichten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
– Was ist der Inhalt der Pflicht zur Verschwiegenheit? . . . . . . . . . 56
– Was sind vertrauliche Angaben und Geheimnisse? . . . . . . . . . . 56
– Gilt die Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber jedermann? . . . 57
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